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4 1 8 . Bundesgesetz: Einbeziehung von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern in das Angestellten-
gesetz und in das Gutsangestelltengesetz
(NR: GP XIII IA 33/A AB 1636 S. 150. BR: 1390 AB 1421 S. 345.)

4 1 9 . Bundesgesetz: Änderung des Weingesetzes
(NR: GP XIII RV 1581 AB 1676 S. 151. BR: AB 1427 S. 344.)

4 1 8 . Bundesgesetz vom 3. Juli 1975 über
die Einbeziehung von teilzeitbeschäftigten
Arbeitnehmern in das Angestelltengesetz

und in das Gutsangestelltengesetz

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Das Bundesgesetz vom 11. Mai 1921, BGBl.

Nr. 292, über den Dienstvertrag der Privat-
angestellten (Angestelltengesetz) in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 229/1937, 174/
1946, 159/1947, 108/1958, 253/1959, 292/1971
und 317/1971 wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„Anwendungsgebiet des Gesetzes

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes
gelten für das Dienstverhältnis von Personen,
die im Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes vor-
wiegend zur Leistung kaufmännischer (Hand-
lungsgehilfen) oder höherer, nicht kaufmännischer
Dienste oder zu Kanzleiarbeiten angestellt sind,
wenn die vereinbarte oder tatsächlich geleistete
Arbeitszeit bezogen auf den Monat mindestens
ein Fünftel des 4•3fachen der durch Gesetz öder
Kollektivvertrag vorgesehenen wöchentlichen
Normalarbeitszeit beträgt."

2. § 2 Abs. 1 erster Halbsatz hat zu lauten:
„Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden ferner
Anwendung auf das Dienstverhältnis von Per-
sonen, die vorwiegend zur Leistung kauf-
männischer oder höherer, nicht kaufmännischer
Dienste oder zu Kanzleiarbeiten im Ge-
schäftbetriebe von Unternehmungen, Anstal-
ten oder sonstigen Dienstgebern der nachstehen-
den Art angestellt sind, wenn die vereinbarte
oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit bezogen
auf den Monat mindestens ein Fünftel des
4•3fachen der durch Gesetz oder Kollektivver-
trag vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeits-
zeit beträgt:"

3. § 8 Abs. 1 hat zu lauten:

„Anspruch bei Dienstverhinderung

§ 8. (1) Ist ein Angestellter nach Antritt des
Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Un-
glücksfall an der Leistung seiner Dienste verhin-
dert, ohne daß er die Verhinderung vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
hat, so behält er seinen Anspruch auf das Ent-
gelt bis zur Dauer von sechs Wochen. Beruht die
Dienstverhinderung jedoch auf einem Arbeits-
unfall oder einer Berufskrankheit im Sinne der
Vorschriften über die gesetzliche Unfallversiche-
rung, so verlängert sich die Frist von sechs Wo-
chen um die Dauer dieser Dienstverhinderungen,
höchstens jedoch um zwei Wochen. Der Anspruch
auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhält-
nis fünf Jahre gedauert hat, jedenfalls acht Wo-
chen; es erhöht sich auf die Dauer von zehn Wo-
chen, wenn es fünfzehn Jahre, und auf zwölf
Wochen, wenn es fünfundzwanzig Jahre ununter-
brochen gedauert hat. Durch je weitere vier
Wochen behält der Angestellte den Anspruch auf
das halbe Entgelt."

4. § 9 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 9. (1) Wird der Angestellte während einer
Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 und 2
gekündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig ent-
lassen oder trifft den Dienstgeber ein Verschulden
an dem vorzeitigen Austritt des Angestellten, so
bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Ent-
gelts für die nach diesem Bundesgesetz vorgese-
hene Dauer bestehen, wenngleich das Dienstver-
hältnis früher endet."

5. § 27 Z. 5 hat zu lauten:

„5. wenn der Angestellte durch eine längere
Freiheitsstrafe oder durch Abwesenheit während
einer den Umständen nach erheblichen Zeit, aus-
genommen wegen Krankheit oder Unglücksfalls,
an der Verrichtung seiner Dienste gehindert ist;"
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6. Artikel II hat zu lauten:

„Artikel II

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden
auch auf das Dienstverhältnis von Personen
Anwendung, die vorwiegend zur Leistung kauf-
männischer oder höherer, nicht kaufmännischer
Dienste oder zu Kanzleiarbeiten bei Wirtschafts-
treuhändern angestellt sind, wenn die verein-
barte oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit be-
zogen auf den Monat mindestens ein Fünftel
des 4•3fachen der durch Gesetz oder Kollektiv-
vertrag vorgesehenen wöchentlichen Normal-
arbeitszeit beträgt. § 7 Abs. 4 mit Ausnahme der
Bestimmung über die Teilnahme an einem Wett-
bewerb ist auf diese Dienstverhältnisse sinngemäß
anzuwenden.

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden
ferner auf die auf einem privatrechtlichen Ver-
trag beruhenden Dienstverhältnisse von Personen
Anwendung, die zur Leistung kaufmännischer
oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder
zu Kanzleiarbeiten bei einem durch Bundesge-
setz errichteten Fonds mit Rechtspersönlichkeit
angestellt sind, wenn die vereinbarte oder tat-
sächlich geleistete Arbeitszeit bezogen auf den
Monat mindestens ein Fünftel des 4•3fachen
der durch Gesetz oder Kollektivvertrag vorge-
sehenen wöchentlichen Normalarbeitszeit beträgt.
Ausgenommen sind Dienstverhältnisse, auf die
das Vertragsbedienstetengesetz gemäß § 1 Abs. 2
VBG sinngemäß anzuwenden ist."

Artikel II

Das Bundesgesetz vom 26. September 1923,
BGBl. Nr. 538, über den Dienstvertrag der An-
gestellten in land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben (Gutsangestelltengesetz) in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 229/1937, der Ver-
ordnung vom 24. Dezember 1938, DRGBl. I
S. 1999 und der Bundesgesetze BGBl. Nr. 174/
1946, 159/1947, 183/1947, 108/1958, 253/1959,
117/1960, 293/1971 und 317/1971 wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten:

„Anwendungsgebiet des Gesetzes

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gel-
ten für das Dienstverhältnis von Personen, die
in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben oder
deren Nebengewerben vorwiegend zur Leistung
höherer oder kaufmännischer Dienste oder zu
Kanzleiarbeiten angestellt sind, wenn die verein-
barte oder tatsächlich geleistete Arbeitszeit be-
zogen auf den Monat mindestens ein Fünftel des
4•3fachen der durch Gesetz oder Kollektivver-
trag vorgesehenen wöchentlichen Normalarbeits-
zeit beträgt. Den land- und forstwirtschaftlichen

Betrieben im Sinne dieses Gesetzes sind Jagd
und Fischerei sowie der nicht gewerbliche Gar-
tenbau gleichzustellen."

2. § 8 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 8. (1) Ist der Dienstnehmer nach Antritt
des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Un-
glücksfall an der Leistung seiner Dienste verhin-
dert, ohne daß er die Verhinderung vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
hat, so behält er seinen Anspruch auf das Ent-
gelt bis zur Dauer von sechs Wochen. Beruht die
Dienstverhinderung jedoch auf einem Arbeits-
unfall oder einer Berufskrankheit im Sinne der
Vorschriften über die gesetzliche Unfallversiche-
rung, so verlängert sich die Frist von sechs Wo-
chen um die Dauer dieser Dienstverhinderungen,
höchstens jedoch um zwei Wochen. Der Anspruch
auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhältnis
fünf Jahre gedauert hat, jedenfalls acht Wochen;
es erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen,
wenn es fünfzehn Jahre, und auf zwölf Wochen,
wenn es fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen
gedauert hat. Durch je weitere vier Wochen be-
hält der Dienstnehmer den Anspruch auf das
halbe Entgelt."

3. § 9 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 9. (1) Wird der Dienstnehmer während einer
Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 und 2 ge-
kündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig ent-
lassen oder trifft den Dienstgeber ein Verschulden
an dem vorzeitigen Austritt des Dienstnehmers,
so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Ent-
gelts für die nach diesem Bundesgesetz vorgese-
hene Dauer bestehen, wenngleich das Dienstver-
hältnis früher endet."

4. § 26 Z. 4 hat zu lauten:

„4. wenn der Dienstnehmer durch eine längere
Freiheitsstrafe oder durch Abwesenheit während
einer den Umständen nach erheblichen Zeit, aus-
genommen wegen Krankheit oder Unglücksfalls,
an der Verrichtung seiner Dienste gehindert ist."

Artikel III

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in Abs. 2
nicht anderes bestimmt ist, mit 1. August 1975
in Kraft.

(2) Für journalistische und programmgestal-
tende Dienstnehmer eines Medienunternehmens
gelten § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 des Angestellten-
gesetzes in der bisher geltenden Fassung weiter.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung be-
traut.

Kirchschläger
Häuser
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419 . Bundesgesetz vom 4. Juli 1975,
mit dem das Weingesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Weingesetz 1961, BGBl. Nr. 187, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl Nr. 334/1971,
BGBl. Nr. 60/1972 und BGBl. Nr. 506/1974 wird
geändert wie folgt:

1. Der Abs. 1 des § 30 hat zu lauten:

„(1) Der Bundeskellereiinspektor hat die ent-
nommenen Proben zur Untersuchung an die
Landwirtschaftlich-chemische Bundesversuchsan-
stalt in Wien (Untersuchungsanstalt) ohne An-
gabe der Partei unter der von ihm zugeteilten
Einlaufnummer einzusenden."

2. Die Abs. 6 und 7 des § 30 haben zu lauten:

„(6) Die Mitglieder der Weinkostkommissionen
hat der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Gesundheit und Umweltschutz und
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie zu bestellen; hiebei ist der Präsidenten-
konferenz der Landwirtschaftskammern Öster-
reichs für die aus dem Interessenkreis des Wein-
baues und der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft für die aus dem Interessenkreis des
Weinhandels stammenden sachverständigen Mit-
glieder ein Vorschlagsrecht einzuräumen. Son-
stige Sachverständige, insbesondere jene aus dem
Kreis von sachkundigen Angehörigen von ein-
schlägigen Lehr-, Versuchs- und Untersuchungs-
anstalten, werden vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz und dem Bundesminister für Handel, Ge-
werbe und Industrie bestellt.

(7) Der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Gesundheit und Umweltschutz
und dem Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie, hinsichtlich des Abs. 8 lit. d auch
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen, für die amtlichen Weinkostkommissio-
nen durch Verordnung eine Geschäftsordnung zu
erlassen."

3. Der Abs. 10 des § 30 hat zu lauten:

„(10) Hat das Gericht gegen den Befund oder
das Gutachten der Untersuchungsanstalt Beden-
ken oder hält es eine Ergänzung des Befundes
oder Gutachtens für erforderlich oder werden
gegen den Befund oder das Gutachten begründete
Bedenken vorgebracht, so hat es einen Bedienste-
ten der Untersuchungsanstalt, der mit der Unter-
suchung oder Begutachtung befaßt war, zur Dar-
legung und Ergänzung des Befundes oder Gut-

achtens als Sachverständigen zu vernehmen; diese
Bestimmung gilt im Verwaltungsstrafverfahren
mit der Maßgabe sinngemäß, daß der Bedienstete
der Untersuchungsanstallt als Amtssachverstän-
diger (§ 52 Abs. 1 AVG 1950) zu vernehmen ist.
Im übrigen gelten für den Sachverständigenbe-
weis im gerichtlichen Strafverfahren die Bestim-
mungen der Strafprozeßordnung und im Ver-
waltungsstrafverfahren die Bestimmungen der
Verwaltungsverfahrensgesetze."

4. Die Abs. 1 und 2 des § 45 haben zu lauten:

„(1) Wer
a) Wein, der für den Verkehr bestimmt ist,

verfälscht (§ 42 Abs. 1) oder nachmacht
(§ 43),

b) verkehrsunfähigen Wein (§ 44 Abs. 1 lit. a
bis f, Abs. 2 und 3) zum Verkauf bereit-
hält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt,

c) Obstwein, der für den Verkehr bestimmt
ist, verfälscht (§ 42 Abs. 2),

d) verkehrsunfähigen Obstwein (§ 44 Abs. 1
lit. g und Abs. 2) zum Verkauf bereit-
hält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt
oder

e) ein Weingütesiegel zum Zwecke der
Täuschung herstellt, verwendet oder nach-
ahmt,

ist, sofern die Tat nicht nach den Bestimmungen
des Lebensmittelgesetzes 1975 oder einer anderen
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist,
vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätzen zu bestrafen. Bedarf es der Verurteilung
zu einer Freiheitsstrafe, um den Täter von wei-
teren strafbaren Handlungen abzuhalten oder
der Begehung strafbarer Handlungen durch an-
dere entgegenzuwirken, so kann mit der Freiheits-
strafe eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen ver-
bunden werden.

(2) Wer eine der im Abs. 1 lit. a bis d mit
Strafe bedrohten Handlungen fahrlässig begeht,
ist mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu be-
strafen."

5. § 57 hat zu lauten:

„§ 57. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist, soweit nicht Abs. 2 etwas anderes
bestimmt, der Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft betraut, und zwar hinsichtlich

a) der §§ 20 Abs. 9 und 10, 30 Abs. 6 bis 8
und 12 zweiter Satz sowie 38 Abs. 1 im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Gesundheit und Umweltschutz und dem
Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie,

b) der §§ 1 bis 12, 22, 23, 29 Abs. 3 und 6,
30 Abs. 11 und 12 dritter Satz, 37 Abs. 2
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zweiter Satz, 3 und 5, 39 Abs. 7 und 44
Abs. 5 im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Gesundheit und Umweltschutz,

c) der §§ 5 Abs. 2, 6 Abs. 5, 14 Abs. 6, 17
Abs. 3, 19 a Abs. 8, 20 Abs. 8, 33 Abs. 6
und 38 Abs. 2 und 3 im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Handel, Ge-
werbe und Industrie,

d) der §§ 37 Abs. 1, 2 erster Satz und 6 bis
8, 50 Abs. 2 und 55 im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen,

e) des § 39 Abs. 7, soweit es sich um eine
Anstalt handelt, die dem Bundesminister
für Unterricht und Kunst unterstellt ist,
im Einvernehmen mit diesem Bundes-
minister.

(2) Mit der Vollziehung der §§ 29 Abs. 5,
30 Abs. 10 und 45 bis 49, soweit es sich um An-
gelegenheiten handelt, durch die das gerichtliche
Strafrechtswesen berührt wird, ist der Bundes-
minister für Justiz betraut."

Artikel II

Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes richtet sich nach § 57 des Wein-
gesetzes 1961 in der Fassung des Art. I Z. 5
dieses Bundesgesetzes.

Kirchschläger
Kreisky Lanc Leodolter
Moser Androsch Sinowatz Broda


